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Verordnung 
über die Gewährung und Berechnung 

von Renten der Sozialversicherung

vom 15. März 1968

In Durchführung des Erlasses des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 15. März 1968 
über die Weiterentwicklung des Rentenrechts und zur 
Verbesserung der materiellen Lage der Rentner sowie 
zur Verbesserung der Leistungen der Sozialfürsorge 
(GBl. I S. 187) wird in Übereinstimmung mit dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschal'ts- 
bundes folgendes verordnet:

§ 1
Grundsatz der materiellen Versorgung

(1) In der Deutschen Demokratischen Republik ist für 
alle Bürger die soziale Sicherheit gewährleistet. Jeder 
Bürger h‘at in unserer sozialistischen "Menschengemein
schaft seinen festen Platz und die Möglichkeit, am ge
sellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das Recht auf 
Arbeit ist für alle Bürger unseres sozialistischen 
Staates garantiert. Das gilt auch für die Bürger im 
Rentenalter und die invaliden Bürger. Auch sie 
können nach ihren Wünschen, Fähigkeiten und Er
fahrungen entsprechend den gesellschaftlichen Möglich
keiten weiterhin tätig sein.

(2) Die Fürsorge der Gesellschaft für die Bürger im 
Rentenalter und die invaliden Bürger umfaßt 
ihre materielle, soziale und kulturell-geistige Versor
gung und Betreuung. Die materielle Versorgung der

Bürger im Rentenalter und der invaliden Bürger sowie 
ihrer Hinterbliebenen wird durch die Gewährung von 
Renten und Pflegegeld der Sozialversicherung gewähr
leistet.

Geltungsbereich

§ 2
Renten und Pflegegeld der Sozialversicherung, auf 

die frühestens ab 1. Juli 1968 Anspruch besteht, werden 
nach den Bestimmungen dieser Verordnung gewährt 
und berechnet.

§3
Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten
a) für Bürger der Deutschen Demokratischen Repu

blik, die ihren ständigen Wohnsitz in der Deut
schen Demokratischen Republik haben

b) für Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik besitzen und 
ihren ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demo
kratischen Republik haben, unter bestimmten Vor
aussetzungen.

§4
Versicherungspflichtige Tätigkeit

(1) Anspruch auf Rente kann im Prinzip nur durch 
Ausübung einer versicherungspflichtigen Tätigkeit er
worben werden.

(2) Als versicherungspflichtige Tätigkeit im Sinne 
dieser Verordnung gelten

a) alle Tätigkeiten, für die auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen Versicherungspflicht zur Sozialver
sicherung (Rentenversicherung) bestand


